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ebenfo grofje SraEjtung aug EBerlin in EBubapeft ein.
9Xm EBerliner Slpparate ftanb ber eine bet" ©rjlnber,
fperr EßoltaE, wäprenb §err EBirag in 93ubapeft bie Se»
monftrationen unb bag telegrafieren beforgte. tag
ERufen ber eingelangten Sepefçhen erfolgte nach bem
EBerfahren toie beim telefonieren unb' nahm immer
nur wenige SRinuten in 9(nfprn<h.

@itte originelle neue Slmocnbimg ber ©leïtrigitiit haben
gwei ameriïanifctje Eßrofefforen mit ©rfolg berfudjt, unb
gwar bie 9tuftl)auung bon eingefrorenen SBafferleitungë»
röhren. ERadj beut über ife EBerfudje erftatteten E8e=

ridjt ift bie Sache fefjr einfacf;, unb wenn fid) bie er»
gelten ©rqebniffe alg botlftänbig ridjtig frauëfteKen,
fo ift bag neue ÎSerfafen gang

'
entfd)ieben ein grofjer

gortfdjritt. t)ie ERnwenbung ift etma folgenbe: ©in
traf, ber mit ber Stromquelle, alfo bem tn ben Straffen
liegenden Äabel ber eWtrifen ßraftftation in Serbin»
bung ftefjt, wirb an bent einen ©übe beg eingefrorenen
ERoljreg befeftigt, unb bon bem anberen ©nbe beë fRofeg
wirb ebenfaflg eine 93erbinbung nach bem Äabel fr»
gefteIXt, fo bah ber eleltrifdje Strom burdj bag eingefrorene
ittofftiid geleitet wirb, ter ©rfolg foil ein gang über»
rafdjenber fein uttb bag 9tof in wenigen EDîinuten auf»
getraut werben, flu einem galle würbe g. 93. ein 150
guh lange? ERoljr, bag in ber ©rbe lag unb gwei Käufer
berbanb, in genau 18 EtRinuten aufgebaut, ol)ne irgenb»
wie befähigt gu werben, wag fonft fef häufig borfotnmt.

Sie SnftûÏÏatcurc «on ®aë, 2Bûjfer unb dïeftrijitât
befdjwereu fid) in bieten Stäbten mit 9tecf über bag
Sorgef h ber EBerwaltungen ber ftâbtifdjen (Sag», EEBaffer»
unb ©leEtrigitätgwerEe, weldje bag gnftaltationgWefen
alg if EIRonopot betrachten unb bie bort anfähigen
anberngnftaltationggefchäfte im gewerblichen SSettbewerb
fmmen. So finb BeEamitlid) bor einiger ffeit bie felb»
ftänbigen gnftatlateure 3ürid)g beim ©rofjett Stabtrate
in biefer Sacf borfteKig geworben unb aud) in anberen
Stäbten unfereg Sanbeg, befonberg aber in Seutfd)lanb
finb bie Inhaber bon gnftafiationggefd)äften genötigt,
gegen bag ftäbtifdje SRonopol Stellung gu nehmen unb
^Bereinigungen gu biefem gloecEe gu griinben. Eßon wag
follen bie ©ewerbetreibenben bie hohe" Steuern gafen,
wenn ihnen bie Stabt felbft bie gröfjte ÄonEurreng macht,
fei eg burd) Uebernahme ber gnftattationen in ben ipäufern
ober burch Slnpreifung ber ftäbtifchen Sager in Slrma»
turen, EBeleudjtungg», $och» unb Çeigapparaten, 93abe=

öfett te. gn biefem Sinne g. 93. würben jüngft bie 12

gnftatlationggefchäfle ber Stabt 9tfdjäffenbürg beim
SRagiftrate borftellig unb brüdten ben gemeinfamen
EJBunfdj aug, er möge befdjliefjen: 1) Sag ftäbtifdje (Sag»
unb SßafferwerE hat nur noc§ bie EBefugnig, alle §aug»
anfefüffe an bie Hauptleitungen big gum (Sag» unb
SBaffermeffer gu legen unb bie (Sag» unb EBaffermeffer
gu fefn; 2) anbere alg biefe eben erwähnten gnftaila»
tionen barf bag ftäbtifdje 2öerE für Eßribate ober Staatg»
behörben nicht augfüfen; 3) bag bergeitige ftäbtife
Sager feft begogener HanbelgartiEel ift aufzubrauchen
ober bon ben ©ewerbetreibenben fäufXid^ gu übernehmen.
Ser SDtagiftrat fafjte aber einen abweifenben 93efd)Iuh,
ben er bamit begrünbete, bah ^ im gntereffe ber Stabt,
hauptfächlich aber im gntereffe ber (Sagabnehmer liege,
bah öorn ftâbtifdjen ©agwerEe Hauginftattationen bor»
genommen werben unb bah bie meiften baqerifcfn Stäbte
foldje ©inrichtungen wie in Slfdjaffenburg haben. SRit
biefer Antwort beg SRagiftrateg gaben fid) aber bie 12
gnftallateure nidjt gufrieben, fonbern berfafen eine um»
fangreiche SenEfchrift, in ber fie bie EBeljauptungen beg

ÜRagiftratg Sa| für Sah grünblich wiberlegten unb babei
audj an bie Eßflidjt ber 93ehörben, bag ©ewerbe unb

(panbwerï in auggebehntefter 9Beife gu unterftüfn,
appellierten, iitbent fie audh an bag Söort beg Jlaiferg
im 9teidi)gtag 1897 erinnerten: „S)ie wirtfdjaftlidje unb
fogiale ©efehgebung berbanft 3hoeo eifrigen SRitwidung
eine iRefe wichtiger Gsrgebniffe. Sngbefonbere ift, wie
ich hoffe, burd) bag ©efeh über bie Drganifation beg
.fianbwertg ber 93oben gefdjaffen, auf bem biefer efen»
werte Stanb burch Eräftigenffufammenfchluh feiner ©lieber
unb burd) georbnete 93ertretung feiner ©efamtintereffen
neue ®raft gewinnen wirb, ben wadffenben Schwierig»
feiten beg grohgewerblicfn SBettbewerbeg Stanb gu
halten." Sdjlagenb würbe nadjgewiefen, wie ber fteigenbe
SRehrberbraud) an @ag, ©leftrigität 2c. gerabe burch bie
fortwäfenbe iReElame unb ÄonEurreng ber üReifter beg
Snftallationgfacheg, bie mit bem EReueften unb SBeften
aufwarten müffen, herbeigeführt werbe unb bah ber
ÜReifter, bem bei feiner gelieferten Slrbeit auch fein guter
9îuf auf bem Spiele ftepe, beffere unb gewiffenhaftere
Slrbeiter einftellen miiffe, alg bie ftäbtifchen Slrbeiter in
ber fRegel feien, benen nur am Sohn biel, aber am E$ug»

fall ber 9lrbeit wenig gelegen fei u. f. w. ^ '

SBir wiffen nun ni^t, ob biefe EBorfteHungen bon
©rfolg begleitet waren, aber bag Eönnen wir mitteilen,
bah Mr herborgerufen burch biefe ffnitiatibe, in feljr bielen
beutfehen Stäbten fofort alle 3nftalIationggef<häfte gur
SBahrung ihrer Sntereffen ben ftäbtifchen ElRonopoIgbe»
ftrebungen gegenüber gu gemeinfamer SXïtion bereinigten,
aug beren ©efamtgahl ftd) mohl eine groffe „freie 93er=

einigung Seutfcher Snftallateure" entwideln wirb. 8n
ber Schweig ift auch fo etwag im ©ange.

dementierte ©troh=, &otg» unb Schilfbäiher.
Sn ben SERarfdjen (ERieberungen) ber ERorb» unb

EBeftEüfte, in ben ?llpenlänbern, wie auch uod) in
manchem Sänberftrich im f^lachlanbe beftehen noch Sau»
fenbe bon ®ächern aug §olg, Stroh, @djilf 2C. ®er
EBefi^er bon folcffer Slrt gebedter ©ebäuIi^Eeiten fanu
fid) nur fchwer bon biefer 93ebachung trennen, benn fie
hat gar manche EBorgüge bor allen anbern fogen. £>art=
bebadjungen ber EReugeit. EBefonberg in ben bereingelten
©efchäften, ober ^eimwefen ohne bireEte ERachbarfchaft
trifft man biefe ®ä<her noch fe£)r häufig unb beftimmen
bie feuerpolizeilichen 9?orfchriften in foldjen gälten feiten
eine fofortige EBefeitigung alg SicherheitgborEehrung.
@rft bann, wenn EReubauten nötig werben, wirb bag
harte £)ach borgefchrieben. @g ift nun atterbingg richtig,
bah Bei glugfeuer immer eine ©efährbung ber Käufer
befteht unb auch Bie geuerberficherunggprämien finb
teurer wie fonft. Effiäre eg beghalb nicht gu empfehlen,
foldje SDädjer gu cementieren, refp. gegen bie geuerg»
gefaljr bon auhen unb innen burch eine billige gm»
prägnierung, bie gebermann felbft ohne biel Soften
anbringen Eann, gu ifolieren?

Sah Bag gelingt, ift.g. E8. in §olftein, SänemarE 2c.

fchon bewiefen worben. ElRan hat fo biete ^ilfgmitttel,
bah man nicht nur bag geuer abhalten Eann, fonbern
auch bie gerftörenben ©inflüffe beg Söetterg unb ber
fidj nach nnb nach anfe|enben Schmarogerpflangen,
welche bie ffwlgfchinbeln, Stroh ^c. gum gaulen bringen.
Studj ba, wo bie fogenannten 93erranbungen ber Käufer
(EBerEleibung mit §olgfdjinbeln) üblich unb wegen ihrer
ElSärme 2c. mit ERecXjt beliebt finb, wäre eine gmpräg»
nierung gegen bie SBitterunggeinftüffe unb geuerggefahr
fehr empfehlengwert. @g ift eigentlich auffallenb, bah
bag gerabe in ben SXIpengebieten noch fo gut Wie un»
beEannt ift, wo man both noch aufjerbent bag biete unb
Eoftfpielige Slnftreidjen fparen Eönnte. 0.
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ebenso große Drahtung aus Berlin in Budapest ein.
Am Berliner Apparate stand der eine der Erfinder,
Herr Pollak, während Herr Birag in Budapest die De-
monstrationen und das Telegraphieren besorgte. Das
Rufen der eingelangten Depeschen erfolgte nach dem
Verfahren wie beim Telephonieren und' nahm immer
nur wenige Minuten in Anspruch.

Eine originelle nene Anwendung der Elektrizität haben
zwei amerikanische Professoren mit Erfolg versucht, und
zwar die Austhaunng von eingefrorenen Wasserleitungs-
röhren. Nach dem über ihre Versuche erstatteten Be-
richt ist die Sache sehr einfach, und wenn sich die er-
zielten Ergebnisse als vollständig richtig herausstellen,
so ist das neue Versahren ganz 'entschieden ein großer
Fortschritt. Die Anwendung ist etwa folgende: Ein
Draht, der mit der Stromquelle, also dein in den Straßen
liegenden Kabel der elektrischen Kraftstation in Verbin-
dung steht, wird an dem einen Ende des eingefrorenen
Rohres befestigt, und von dem anderen Ende des Rohres
wird ebenfalls eine Verbindung nach dem Kabel her-
gestellt, so daß der elektrische Strom durch das eingefrorene
Rohrstück geleitet wird. Der Erfolg soll ein ganz über-
raschender sein und das Rohr in wenigen Minuten aus-
gethaut werden. In einem Falle wurde z. B. ein 150
Fuß langetz Rohr, das in der Erde lag und zwei Häuser
verband, in genau 18 Minuten anfgethaut, ohne irgend-
wie beschädigt zu werden, was sonst sehr häufig vorkommt.

Die Installateure von Gas, Wasser und Elektrizität
beschweren sich in vieleil Städten mit Recht über das
Vorgehen der Verwaltungen der städtischen Gas-, Wasser-
und Elektrizitätswerke, welche das Jnstallationswesen
als ihr Monopol betrachten und die dort ansäßigen
andern Jnstallationsgeschäste im gewerblichen Wettbewerb
hemmen. So sind bekanntlich vor einiger Zeit die selb-
ständigen Installateure Zürichs beim Großen Stadtrate
in dieser Sache vorstellig geworden und auch in anderen
Städten unseres Landes, besonders aber in Deutschland
sind die Inhaber von Jnstallationsgeschäften genötigt,
gegen das städtische Monopol Stellung zu nehmen und
Vereinigungen zu diesem Zwecke zu gründen. Von was
sollen die Gewerbetreibenden die hohen Steuern zahlen,
wenn ihnen die Stadt selbst die größte Konkurrenz macht,
sei es durch Uebernahine der Installationen in den Häusern
oder durch Anpreisung der städtischen Lager in Arma-
turen, Beleuchtungs-, Koch- und Heizapparaten, Bade-
öfen zc. In diesem Sinne z. B. wurden jüngst die 12
Jnstallationsgeschäste der Stadt Aschaffenburg beim
Magistrate vorstellig und drückten den gemeinsamen
Wunsch aus, er möge beschließen: 1) Das städtische Gas-
und Wasserwerk hat nur noch die Befugnis, alle Haus-
anschlösse an die Hauptleitungen bis zum Gas- und
Wassermesser zu legen und die Gas- und Wassermesser
zu setzen ; 2) andere als diese eben erwähnten Installa-
tionen darf das städtische Werk für Private oder Staats-
behörden nicht ausführen; 3) das derzeitige städtische
Lager fest bezogener Handelsartikel ist aufzubrauchen
oder von den Gewerbetreibenden käuflich zu übernehmen.
Der Magistrat faßte aber einen abweisenden Beschluß,
den er damit begründete, daß es im Interesse der Stadt,
hauptsächlich aber im Interesse der Gasabnehmer liege,
daß vom städtischen Gaswerke Hausinstallationen vor-
genommen werden und daß die meisten bayerischen Städte
solche Einrichtungen wie in Aschaffenburg haben. Mit
dieser Antwort des Magistrates gaben sich aber die 12
Installateure nicht zufrieden, sondern verfaßten eine um-
fangreiche Denkschrift, in der sie die Behauptungen des

Magistrats Satz für Satz gründlich widerlegten und dabei
auch an die Pflicht der Behörden, das Gewerbe und

Handwerk in ausgedehntester Weise zu unterstützen,
appellierten, indem sie auch an das Wort des Kaisers
im Reichstag 1897 erinnerten: „Die wirtschaftliche und
soziale Gesetzgebung verdankt Ihrer eifrigen Mitwirkung
eine Reihe wichtiger Ergebnisse. Insbesondere ist, wie
ich hoffe, durch das Gesetz über die Organisation des
Handwerks der Boden geschaffen, auf dem dieser ehren-
werte Stand durch kräftigen Zusammenschluß seiner Glieder
und durch geordnete Vertretung seiner Gesamtinteressen
neue Kraft gewinnen wird, den wachsenden Schwierig-
keiten des großgewerblichen Wettbewerbes Stand zu
halten." Schlagend wurde nachgewiesen, wie der steigende
Mehrverbrauch an Gas, Elektrizität zc. gerade durch die
fortwährende Reklame und Konkurrenz der Meister des
Jnstallationssaches, die mit dem Neuesten und Besten
aufwarten müssen, herbeigeführt werde und daß der
Meister, dem bei seiner gelieferten Arbeit auch sein guter
Ruf auf dem Spiele stehe, bessere und gewissenhaftere
Arbeiter einstellen müsse, als die städtischen Arbeiter in
der Regel seien, denen nur am Lohn viel, aber am Aus-
fall der Arbeit wenig gelegen sei u. s. w. 'ì '

^Wir wissen nun nicht, ob diese Vorstellungen von
Erfolg begleitet waren, aber das können wir mitteilen,
daß sich, hervorgerufen durch diese Initiative, in sehr vielen
deutschen Städten sofort alle Jnstallationsgeschäste zur
Wahrung ihrer Interessen den städtischen Monopolsbe-
strebungen gegenüber zu gemeinsamer Aktion vereinigten,
aus deren Gesamtzahl sich wohl eine große „freie Ver-
einigung Deutscher Installateure" entwickeln wird. In
der Schweiz ist auch so etwas im Gange.
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In den Marschen (Niederungen) der Nord- und
Westküste, in den Alpenländern, wie auch noch in
manchem Länderstrich im Flachlande bestehen noch Tau-
sende von Dächern aus Holz, Stroh, Schilf zc. Der
Besitzer von solcher Art gedeckter Gebäulichkeiten kann
sich nur schwer von dieser Bedachung trennen, denn sie

hat gar manch? Vorzüge vor allen andern sogen. Hart-
bedachungen der Neuzeit. Besonders in den vereinzelten
Geschäften, oder Heimwesen ohne direkte Nachbarschaft
trifft man diese Dächer noch sehr häufig und bestimmen
die feuerpolizeilichen Vorschriften in solchen Fällen selten
eine sofortige Beseitigung als Sicherheitsvorkehrung.
Erst dann, wenn Neubauten nötig werden, wird das
harte Dach vorgeschrieben. Es ist nun allerdings richtig,
daß bei Flugfeuer immer eine Gefährdung der Häuser
besteht und auch die Feuerversicherungsprämien sind
teurer wie sonst. Wäre es deshalb nicht zn empfehlen,
solche Dächer zu cementieren, resp, gegen die Feuers-
gefahr von außen und innen durch eine billige Im-
prägnierung, die Jedermann selbst ohne viel Kosten
anbringen kann, zu isolieren?

Daß das gelingt, ist,z.B. in Holstein, Dänemarks,
schon bewiesen worden. Man hat so viele Hilfsmitttel,
daß man nicht nur das Feuer abhalten kann, sondern
auch die zerstörenden Einflüsse des Wetters und der
sich nach und nach ansetzenden Schmarozerpflanzen,
welche die Holzschindeln, Stroh zc. zum Faulen bringen.
Auch da, wo die sogenannten Verrandungen der Häuser
(Verkleidung mit Holzschindeln) üblich und wegen ihrer
Wärme zc. mit Recht beliebt sind, wäre eine Jmpräg-
nierung gegen die Witterungseinflüsse und Feuersgefahr
sehr empfehlenswert. Es ist eigentlich auffallend, daß
das gerade in den Alpengebieten noch so gut wie un-
bekannt ist, wo man doch noch außerdem das viele und
kostspielige Anstreichen sparen könnte. 0.
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